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1412/15/96

JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 19.12.1997

Rechtssatz

Die Geschwindigkeitsmessung mit einem geeichten Verkehrsgeschwindigkeitsmesser der Marke Micro Speed 09,
Fertigungsnummer 230, der Herstellerfirma Traffipax, macht unter Berucksichtigung der Meltoleranz Beweis Uber die
eingehaltene Geschwindigkeit. Mit Verordnung des Burgermeisters der Landeshauptstadt Klagenfurt vom 29.8.1990,
Zahl: 00-418/57/90, wurde die Geschwindigkeitsbeschrankung von 70 km/h fiir die Tatértlichkeit "A-StraRe bis westlich
des Gasthofes B" aufgehoben und bestimmt, dal3 fur diesen Bereich "Tempo 50 - Ortsgebiet" gilt. Die Verordnung
wurde an der Amtstafel am 5.9.1990 angeschlagen und erfolgte deren Abnahme am 18.10.1990. Im Ubrigen wurde die
Verordnung bezlglich der weiteren getroffenen Regelungen durch Aufstellung der Verkehrszeichen am 9.9.1990

kundgemacht.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1997/12/19 KUVS-1412/15/96
	JUSLINE Entscheidung


